
Abgeordnetenhaus von Berlin - 6. Wahlperlode

mit den Zweckbestimmungen „Sportplatz" und „Park
anlage" dargestellt. Eine Umwidmung des Geländes in
„Dauerkleingärten" wurde nicht erwogen. Insofern kann
unterstellt werden, daß die Kleingärtner innerhalb des
Gebietes ohne Kenntnis der vorbereitenden Bauleitplanung
Investitionen vorgenommen haben.

Auf den ursprünglich in diesem Bereich vorgesehenen
Schulstandort konnte deshalb verzichtet werden, well er
lediglich der Unterbringung einer Grundschule dienen sollte
und für diesen Zweck nach neueren Untersuchungen nicht
mehr benötigt wurde.

Dem Einwand, daß in der näheren Umgebung sechs
erweiterungsfähige Schulstandorte vorhanden seien, muß
entgegengehalten werden, daß es sich in drei Fällen um
Grundschulen handelt, die nach dem Schulentwicklungsplan
nicht mit einem Bildungszentrum in der beabsichtigten
Form integriert werden können. Bei den drei weiteren
Fällen handelt es sich zwar um Oberschulen, die aber im
Hinblick auf die Grundstücksverhältnisse keine Erweiterun
gen zulassen. Außerdem mußten die notwendigen Frei
flächen schon jetzt durch die Errichtung zusätzlicher
Klassenräume In Fertigbauweise bzw. durch den geplanten
Bau von Fachklassenräumen erheblich eingeschränkt wer
den. Ein ausreichend großes Baugrundstück für ein Bil
dungszentrum ist an anderer Stelle und in geeigneter
Lage im Nordbereich des Bezirks Steglitz nicht mehr vor
handen. Die Notwendigkeit der Errichtung dieses Schultyps
wurde bereits unter I. und n. begründet. Sie war bei der
Aufstellung des Flächennutzungsplanes vom 30. Juli 1965
noch nicht zu erkennen.

Bei der Bemessung der Freiflächen für das Bildungs
zentrum wird die für diesen Typ erforderliche Mindest-
quadratmeterzahl angehalten, so daß der nördliche Teil
der Kleingartenkolonle „Helmgarten" vorläufig erhalten
bleibt. Eine Herausnahme dieser Fläche aus dem Bebau
ungsplanbereich und ihre Umwidmung in Dauerkleingärten
war im Interesse der Sicherung notwendiger Erweiterungs
flächen für schulische und außerschulische Einrichtungen
entsprechend der Zweckbestimmung des Baugrundstücks
für den Gemeinbedarf nicht zu vertreten.

Berlin, den 13. Juni 1972
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B. Rechtsgrundlage:

Bundesbaugesetz vom 23. Juni 1960 (BGBl. I S. 341 / GVB1.
S. 667), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Juni 1970
(BGBl. I S. 805 / GVB1. S. 1078), in Verbindung mit der
BaunutzungsVerordnung in der Fassung vom 26. November
1968 (BGBl. I S. 1237, berichtigt BGBl. 1969 I S. 11 / GVB1.
S. 1876, berichtigt GVB1. 1969 S. 142);
Gesetz zur Ausführung des Bundesbaugesetzes vom 21. Ok
tober 1960 (GVB1. S. 1080), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 9. Mai 1972 (GVB1. S.884).

C. Haushaltsmäßige Auswirkungen:

a) Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben:

Die Baumaßnahme für das Mittelstufenzentrum wird
im Rahmen des Sonderprogramms Oberschulbau errich
tet, mit dessen Durchführung - anteilige Finanzierung
und Baudurchführung - die Deutsche Gesellschaft zur
Förderung des Wohnungsbaues - Gemeinnützige Aktien
gesellschaft (DeGeWo) beauftragt werden soll.
Der Senat von Berlin übereignet der DeGeWo baureife
Grundstücke und gewährt ihr zur anteiligen Finanzie
rung ein Darlehen in Höhe von 50 000 000 DM.
Für 1972 stehen 10 000 000 DM

beim Abschnitt 2910, Haushaltsstelle 861 40, für die
Bauvorbereitung aller Vorhaben dieses Programms zur
Verfügung.

Die Straß -lbaukosten für den Immenweg werden auf
170 000 DM geschätzt.
Für die Parkanlage nördlich des Schulgrundstücks
werden etwa 63 000 DM benötigt.
Für die Entschädigung der Kleingärtner muß mit
553 000 DM gerechnet werden.
Die Mittel werden zu gegebener Zelt in den Haushalts
plan eingestellt.

b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen:

Keine.

Der Senat von Berlin

Klaus Schütz

Reg. Bürgermeister

Schwedler

Senator

für Bau- und Wohnungswesen

Abgeordnetenhaus von Berlin

6. Wahlperiode

Vorlage - zur Kenntnisnahme -

gemäß Artikel 47 Abs. 1 der Verfassung von Berlin

Drucksachen/ OUt/

16. 06. 72

über Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplanes XII-217 a
für das Gelände der Kolonie „Heimgarten"
und der Kolonie „Schutzverband" (teilweise)
südlich des Friedhofs „Bergstraße" und der Kolonie „Rauhe Berge",
westlich der Grundstücke Munsterdamm 17/51, Immenweg 2/4
und nördlich des Immenweges im Bezirk Steglitz

Wir bitten, gemäß Artikel 47 Abs. 1 der Verfassung von
Berlin zur Kenntnis zu nehmen, daß der Senator für Bau-
und Wohnungswesen die nachstehende Verordnung- erlassen
hat:

Verordnung

über die Festsetzung des Bebauungsplanes XH-217 a
filr das Gelände der Kolonie „Helmgarten"
und der Kolonie „Schutzverband" (teilweise)

südlich des Friedhofs „Bergstraße"
und der Kolonie „Rauhe Berge",

westlich der Grundstücke Munstcrdamm 17/51,
Immenweg 2/4 und nördlich des Immenweges

im Bezirk Steglitz

Vom 30. Mai 1972

Auf Grund des § 10 des Bundesbaugesetzes vom 23. Juni
1960 (BGBl. I S. 341 / GVB1. S. 6b7), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 23. Juni 1970 (BGBl. I S. 805/GVB1. S. 1078),
in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes zur Aus
führung des Bundesbaugesetzes vom 21. Oktober 1960
(GVB1. S. 1080), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Mai
1972 (GVB1. S. 884), wird verordnet:

5 1

Der Bebauungsplan XII-217 a vom 3. November 1971 für
das Gelände der Kolonie „Heimgarten" und der Kolonie
„Schutzverband" (teilweise) südlich des Friedhofs „Berg
straße" und der Kolonie „Rauhe Berge", westlich der
Grundstücke Munsterdamm 17/51, Immenweg 2/4 und
nördlich des Immenweges Im Bezirk Steglitz wird fest
gesetzt.

§2

Die Urschrift des Bebauungsplanes kann beim Bezirks
amt Steglitz von Berlin, Abteilung Bauwesen, Vermessungs
amt, beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplanes
können beim Bezirksamt Steglitz von Berlin, Abteilung
Bauwesen, Stadtplanungsamt und Bauaufsichtsamt, wäh
rend der Dienststunden kostenfrei eingesehen werden.
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Diese Verordnung tritt am Tage nach Ihrer Verkündung
im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin.

Die VeröffenUichungen des Abgeordnetenhauses sind beim Kulrurbuchvwlag Berlin, 1 Berlin 30, Passauer Straße 4.
Telefon 3 13 60 71, xu beziehen.
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A.Begründung:

I.VeranlassungdesPlanes

BeiderZustimmungdesAbgeordnetenhausesvonBerlin
zumFlächennutzungsplanvonBerlinvom30.Juli1965
wurdederSenatbeauftragt,dieSchulstandortplanungder
Bildungspolitikanzupassen.NachderimZeitpunktder
AufstellungdesFlächennutzungsplanesgültigenSchul
konzeptionwurdendenalsFlächenfürdenGemelnbedarf
dargestelltenSchulstandortenimwesentlichenGrößenvon
1,5bis1,8hajeStandortbeigemessen.

AufderGrundlagederneuenbildungspolitischenKon-
zeption,dieimSchulentwicklungsplanihrenNiederschlag
gefundenhat,lassenjedochPrognosenüberdieEntwick
lungderSchülerzahleneinstarkesAnsteigenimBereich
derMittelstufe(Jahrgangsstufen7-10derverschiedenen
Oberschulzweige)bereitsfürdieJahre1974/75erkennen.
Danachmüssenetwa28000SchülerzusätzlichimBereich
derMittelstufeversorgtwerden,wobeidieIntegrationder
Jahrgangsstufen7-10derverschiedenenOberschulzweige
zueinergemeinsamenStufeeinvordringlichesZielder
BerlinerBildungspolitikist.

DerauftretendeBedarfanzusätzlichenUnterrichtsräu
mensolldurchdieErrichtungvonBildungszentrengedeckt
werden;derenBaubeginnzumTeilschonindenJahren1972
und1973liegenmuß.ImHinblickaufdiefüreinenspäteren
ZeitpunktangestrebteIntegrationwarendaherMittel
stufenzentrensoweitwiemöglichaufSchulstandorten
unterzubringen,aufdenenbereitsOberschulenfürdiese
Jahrgangsstufenvorhandensind(etwa%derStandorte
fürMittelstufenzentren).

DieOrganisationsformderMittelstufewirdein8-12zügi-
gesSchulzentrummitGanztagsbetriebsein,dasüberwie
genddurchSchulneubautenundErsatzbautenzuverwirk
lichenist;dieSchulzentrenBollenzuBildungszentrenaus
gebautwerden,indemsiedurchaußerschulischeEinrich
tungenergänztwerden.

MaßgebendfürdieErmittlungdesFlächenbedarfsvon
SchulstandortenimheutigenZeitpunktsinddieRichtwerte
derDeutschenNormenfürdieHygieneimSchulbau
-DIN18031vomMärz1960-;ausgehendvondenRicht
werten(25qmGrundstücksflächejeSchülerundinAn
lehnunganDIN18031etwa5qmSportflächejeSchüler
beifehlendemSportplatz)ergibtsichfüreinlOzügiges
Mittelstufenzentrummit40Kerngruppen(Unterrichtnach
demFachraumprinzipfüretwa1200Schüler)-ohneBe
rücksichtigungaußerschulischerEinrichtungen-somitein
Flächenbedarfvonetwa3,6hajeStandort.Hierausist
erkennbar,daßdieimFlächennutzungsplanvonBerlinvom
SO.Juli1965dargestelltenSchulstandorteinderRegelfür
Bildungszentrenflächenmäßigzukleinsind.undfürdie
ErrichtungsolcherZentrenderErweiterungbedürfen.

DierechtsverbindlicheGrundlagefürdieDurchführung
derBaumaßnahmeistderBebauungsplan.'

ImFlächennutzungsplanvonBerlinvom30.Juli1965
(ABl.1970S.703),zuletztgeändertdurchden2.Ande-
rungsplanvom21.April1971(ABL1972S.778),istdas
landeseigeneundvomGeltungsbereichdesBebauungsplanes
erfaßteGeländenördlichdesImmenwegesalsFlächefür
denGemeinbedarf-SchuleundKindertagesstätte-und
nördlichundöstlichderGemeinbedarfsflächealsGrün
flächemitderZweckbestimmung„Parkanlage"dargestellt.

NachdemBaunutzungsplaninderFassungvom28.De-
zember1960(ABl.1961S.742)gehörendieBaugrundstücke
zumNichtbaugebiet.

n.InhaltdesPlanes

NachdemSchülentwlcklungsplanergibtsichausden
Schülerzahlenfür.dieGrundschulenimBezirkSteglitz,daß
dieabsoluteSchülerzahluminsgesamt2530Schülerder
MittelstufeindenSchuljahren1970/71-1975/76steigenwird.
Hierbeiist-derZugangvonSchülernnichterfaßt,dersich
ausWohnüngsbautenergibt,die197p.undspäterentstanden
sindbzw.entstehenwerden.

•Unter-BerücksichtigungvonWajidefungsbewegungen
innerhalbdesBezirksSteglitzenthältderSchulentwick
lungsplantabellarisch'einenRaümtdulb$äarffürSteglitz

n
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von118UnterrichtsräumenfürdenBereichderMittelstufe
undder.Oberstufe,sodaßfürdenBereichderMittelstufe
ImRahmenderSchulplanunglOzügigeNeubautenamOst-,
preußendammundam'ImmenwegsowieanderDessauer
StraßeimAnschlußandiebestehendeSchulanlagezu
errichtensind.

DieBildungszentren,denenteilweisespäterOberjtufen-
zentxenaj^j^ltede^jwjrd^^kurzfristig
errichtetwerden,weildieZugängeanSchülernbeider
Mittelstufebereitsab1973zueinerzugroßenBelastung
derbestehendenSchulenführen'.

ImBereichdesBebauungsplanesXU-217aistdieEr
richtungeineslOzügigenMittelstufenzentrumsvorgesehen.
MitdenaußerschulischenEinrichtungen,wieBücherei
zweigstelle,VolkshochschuleundJugendfreizeitheim,wird
insgesamteineFlächevon8,6habenötigt.DasGelände•
befindetsichImEigentumvonBerlinundwirdzurZeit
kleingärtnerischgenutzt.

DerBebauungsplansetztdiesesGeländeinEntwicklung
ausdemFlächennutzungsplanalsdemallgemeinenWohn
gebiet'zugeordnetesBaugrundstückfürdenGemeinbedarf
mitderZweckbestimmung„Bildungszentrum-Schulzen
trumeinschließlichAnlagenfürkulturelle,gesundheitliche,
sozialeundsportlicheZwecke"fest.AlsMaßderNutzung
werdendieGrundflächenzahl0,4unddieGeschoßflächen
zahl1,2beioffenerBauweisefestgesetzt.

DerImmenwegsollausverkehrlichenGründenvon9,0m
auf13,0m,imBereichdesSchulstandortesauf15,5m,ver
breitertwerden.DieDurchfahrtsmöglichkeitzumMunster
dammsollaufgehobenwerden.Dieswirderforderlich,so
baldderMunsterdammdenCharaktereinerSchnellver
kehrsstraßeerhaltenunddenSteglitzerDammunterfahren
wird.DerRampenanfangwirddanninHöhederjetzigen
EinmündungindenMunsterdammangeordnetwerden.

NördlichdesBaugrundstücksfürdenGemeinbedarfwird
eineetwa18,0mbreiteGrünflächemit.derZweckbestim
mung„Parkanlage"festgesetzt.SieistTeileinerGrün
verbindungzwischendemHünensteigunddem„Insulaner".
JDieimFlächennutzungsplanöstlichdesSchulstandortes
dargestellteParkanlagewird,durchdienichtUberbaübare
FlächedesBaugrundstücksmitBindungenfürBeplanzun-
genineinerBreitevon9,0mersetzt.

DerBebauungsplanhebtdieförmlichfestgestellten
FluchtlinienaufundsetztStraßenbegrenzungslinienund
BaugrenzenentsprechendderstädtebaulichenZielsetzung
fest.

m.Verfahren

DerBebauungsplanhatdenzubeteiligendenBehörden
undStellen,dieTrägeröffentlicherBelangesind,zur
Stellungnahmevorgelegen.BedenkenundAnregungen
wurdennichtvorgetragen.

DerBebauungsplanhatdieZustimmungderBezirksver
ordnetenversammlungSteglitzmitBeschlußvom15.De
zember1971erhaltenundwurdeinderZeitvom24.Januar
1972bis24.Februar1972öffentlichausgelegt.

ZudemBebauungsplanhabenBedenkenundAnregungen
vorgebracht:
a)dieGEHAG,GemeinnützigeHeimstätten-Aktiengesell

schaftalsEigentümerinderandenSchulstandortan
grenzendenbebautenGrundstücke,

b)derBezirksverbandderKleingärtnerSteglitze.V.

Zua):

DieGehagführtaus,esseizubedauern,daßderur
sprünglichVorgeseheneBebauungsplaninzweiGeltungs
bereiche(XH-217aundXH-217b)aufgeteiltwordensei,so
daßdasgeplantemehrgeschossigeGaragengebäudeam
ImmenwegIndenvorliegendenBebauungsplannichtmit
aufgenommenwerdenkonnte.ImInteresseihrerMieter
könneeineoptimaleLösungdesParkensnurdannerreicht
werden,wennnördlichdesImmenwegeseinderartiges
Gebäudeerrichtetwerde,

.DieAufhebungdesAnschlusses-desImmenwegesanden
MunsterdammwerdemitSicherheitdazuführen,daßder
fließendeundderruhendeVerkehrindieserStraßeschwie-
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rigerzubewältigensei..Daherwurdevorgeschlagen,den
gesamtennördlichen.Straßenbereichwestlich,desBau
grundstücksfürdenGemeinbedarfzumSchräg-undLängs
parkenauszubauen.

HinsichtlichdervorbereitendenBauleitplanungwerde
festgestellt,daßderFlächennutzungsplanvonBerlinnicht
mitdemvorliegendenBebauungsplaninhaltsgleichsei.Im
FlächennutzungsplanseifürdasimGeltungsbereichdes
BebauungsplanesXH-217aliegendeGeländeallgemeines
WohngebietundGrünflächemitderZweckbestimmung
„Sportplatz"dargestellt.Darüberhinausseizwischenden
WohnhäusernMunsterdamm17/51undImmenweg2und4
unddemkünftigenBaulandeineGrünflächemitderZweck
bestimmung„Parkanlage"vorgesehen,diealsAbschirm
streifenbesonderswichtigsei.

BeiobjektiverBeurteilungderdargestelltenEinzelheiten
werdebeantragt,denvorliegendenBebauungsplanunter
BerücksichtigungderBedenkenundAnregungenzumodi
fizieren.FallsdieGrünflächenichtfestgesetztwerden
könne,müßtezumindestdieaufdemSchulstandortvor
gesehenenichtuberbaübareFlächedesBaugrundstücks
verbreitertwerden,umsicherzustellen,daßdieGebäude
desBildungszentrumsinjedemFallausreichendeGrenz
abständeeinhalten.Außerdemwürdeesbegrüßtwerden,
wennderStandortzurEntrichtungeinesmehrgeschossigen
GaragengebäudesbeiAufstellungdesBebauungsplanesXH-
217bfürdenwestlichandemSchulstandortangrenzenden
Bereichberücksichtigtwerdenkönnte.

Zub):

DerBezirksverbandderKleingärtnerführtaus,daßdas
GebietdesBebauungsplanesXH-217aeinbishermitKlein
gärtengenutztesGeländeumfasse,welchesfürdieBevölke
rungeinErholungsgebietdarstelle,Esdienedamitder
GesundheitundSicherheitderBürgerunddensozialen
Bedürfnissen(§1Abs.4BBauG)undentsprechedenvor
dringlichstenErfordernisseneinerzeitgemäßenBauleit
planungunterBerücksichtigungderErkenntnissedes
Umweltschutzes.

DiegegenwärtigeGrundstücksnutzung,derenBeseiti
gungnunmehrgeplantsei,habesichimLaufederZeit
derartverfestigt,daßihrerheblicherechtlicheBestands
kraftzugemessenwerdenmüsse.Damitseieinenormative
KraftdesTatsächlichenentstanden,sodaßdieRecht
mäßigkeitdesBebauungsplanentwurfesangezweifeltwer
denmüsse.DiesergebesichauchausderRechtsprechung
desOberverwaltungsgerichtsBerlin.

DiegeplanteNutzungständeaußerdemzuderbisherigen
inerheblichemGegensatzundvernachlässige§1Abs.4
desBBauGineinemunvertretbarenMaße.Damitmüsse
derEntwurfalsnichtdenGrundsätzendesBBauGent
sprechendangesehenwerden,zumaldieNotwendigkeitdes
geplantenSchulstandorteskeineswegsüberzeugendnach
gewiesensei.

Imübrigenwerdedaraufhingewiesen,daßimFlächen
nutzungsplanvonBerlinvon1950unddendazuergange
nenErgänzungs-undÄnderungsplänennördlichdesImmen
wegesbereitseinSchulstandort.dargestelltgewesensei.
DieserseibeiVerabschiedungdesFlächennutzungsplanes
vom30.Juli1965durchdasAbgeordnetenhausvonBerlin
am23.April1970mitderBegründungentfallen,daßdieim
BereichzwischenderThorwaldsenstraße,derS-Bahn,der
Albrechtstraße,derSedanstraße,demTeltowkanal,der
S-BahnundderBezirksgrenzevorhandenenSchulenals
ausreichendanzusehenseien.

DiesevomBerlinerAbgeordnetenhausgestützteAuf
fassungerscheineauchsachlichdurchausgerechtfertigt,
wennmanberücksichtige,daßindiesemBereichfolgende
Schulstandortevorhandenseien:

Freiherrv.Hühnefeld-Grundschule,
Berlin41,LauenburgerStraße114,

GrundschuleamInsulaner,
Berlin41,HanstedterWeg7/15,

Markus-Grundschule,
Berlin4LKarl-Stieler-Straße11,

Johanh-Thiemann-Oberschule,
.Berlin41,Karl-Stieler-Straße10,
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Friedrich-Bayer-Oberschule,
Berlin41,LauenburgerStraßeHO,

Hermann-Ehlers-Oberschule,
Berlin41,Elisenstraße3/4.

DieVerabschiedungdesFlächennutzungsplanesvon
Berlinvom30.Juli1965habezurFolgegehabt,daßviele
KiemgärtnererheblicheInvestitionenvorgenommenhätten.
SiehättenmitRechtdaraufvertrauenkönnen,daßdas
GeländeinabsehbarerZeitnichtfürandereZweckeIn
Anspruchgenommenwerdenwürde.

Esseiunbedingtzuprüfen,obnichtbeidenbereitsvor
handenenzahlreichenSchulenErweiterungenvorgenommen
werdenkönnten.

a

DasStadtplanungsamtbeimBezirksamtSteglitzvon
BerlinhatdievorgebrachtenBedenkenundAnregungenmit
denBeteiligtenschriftlicherörtert;siewurdenaufrecht
erhalten.

Diezua)undb)vorgebrachtenBedenkenundAnregun
genmüssenunberücksichtigtbleiben.

Zua):

DerursprünglichvorgeseheneGeltungsbereichdesBe
bauungsplanesXH-217wurdewegennochnichtkonkreti
sierterPlanungsabsichtenÖstlichdesSchulstandortesin
diePläneaundbaufgestellt.BeiAufstellungdeskünfti
genBebauungsplanesXH-217bistnachdemgegenwärti-.
genStandderPlanungbeabsichtigt,eineTeilflacheseinesI
BereichesalsFlächefüreinmehrgeschossigesGaragen-|
gebäudefestzusetzen..1

DerAnregung,amImmenwegwestlichdesBildungszen
trumsInnerhalbderStraßenverkehrsflächeParkstände
vorzusehen,kannnichtgefolgtwerden,daderImmenweg
alskünftigeSackgassenichtmitzusätzlichemruhenden
Verkehrbelastetwerdendarf.

HinsichtlichderDarstellungendesFlächennutzungspla
neswirdnocheinmaldaraufhingewiesen,daßim2.Ande*
rungsplanvom21.April1971dasvomGeltungsbereich
desBebauungsplaneserfaßteGeländealsSchul-undKin
dertagesstättenstandortausgewiesenwurde,derimNorden
undOstenvonschmalenGrünflächen(Parkanlagen)be
gleitetwird.

InEntwicklungausdemFlächennutzungsplanwurdedie
alsAbschirmunggegenSichtgedachte,etwa10mbreite
Grünflächeentlangderöstlichen.GrenzedesSchulgrund-f
StückszugunstenderVergrößerungdiesesGrundstücksJ
aufgegeben.ErsatzweisewurdeimBebauungsplaneine9m'
breitenichtüberbaubareFlächedesBaugrundstücksmit
BindungenfürBepflanzungenfestgesetzt.DieGrundzüge
derPlanungsindinsoweit-hinsichtlichdesGrünflächen-.
CharaktersdiesesGeländestreifens-nichtverändertwor
den.DieAbstandsvorschriftenderBauordnungbleiben
unberührt.DievorgebrachtenBedenkengegenzugeringe
GrenzabständederBautendesBildungszentrumssinddaher
unbegründet.Schulensindimübrigenimallgemeinen
Wohngebietallgemeinzulässig.EinebesondereAbschir
mungsolcherAnlagenzuangrenzendenWohngebietenist
dahervonderRechtslagehernichterforderlich.Hinzu
kommt,daß10mbreiteParkanlagenfürdenSchallschutzf

[ohneerheblicheBedeutungsind.FürdieDurchführungderJ
'BaumaßnahmenwirdimübrigendernördlicheTeilder
Kleingartenkolonie„Heimgarten"zunächstnichtinAn
spruchgenommen,sodaßIndiesemBereichvoraussicht
lichnochfüreinigeJahredieKleingartennutzungfort
bestehenwird.

Zub):

DerBebauungsplanXH-217awurde-wiebereitser
wähnt-ausdemFlächennutzungsplanvonBerlinvom
30.Juli1965,zuletztgeändertdurchden2.Änderungsplan
vom21.April1971,entwickelt.

ImFlächennutzungsplanvon1950wareinSchulstandort
dargestellt,derimVerlaufspätererplanerischerÜber
legungendurchdieDarstellungenimFlächennutzungsplan
vom30.Juli1965abgelöstwurde.IndiesemwirddasGe
ländedesBebauungsplanbereichesalsallgemeinesWohn-'
gebietmitderGeschoßflächenzahl1,0undalsGrünfläche


